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Gespaltene Gebührensätze bei Abwasserentsorgung – Bundesver-
waltungsgericht urteilt überraschend gegen Aufgabenträger 
 

Mit seinem gestern verkündeten Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht den sog. ge-
spalteten Gebühren bei der Abwasserentsorgung eine Absage erteilt. Mehrere Aufga-
benträger in Brandenburg müssen ihre Gebühren nun neu kalkulieren und festsetzen. 
Ob dabei größere Deckungslücken entstehen, ist noch unklar, denn zunächst müsse 
die schriftliche Urteilsbegründung vorliegen. 
  
In dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ging es um die Abwassergebührensat-

zung des WAV Havelland. Dieser hatte, weil er von den Altanschließern laut eines Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts keine Beiträge mehr erheben durfte, sog. gespaltete Gebühren 

erhoben. Die beitragspflichtigen Neuanschließer hatten Beiträge gezahlt, bei diesen wurden 

geringere Gebühren erhoben als bei den Altanschließern, die die nicht bezahlten Beiträge 

durch höhere Gebühren kompensieren sollten. Dem hat das Bundesverwaltungsgericht jedoch 

eine Absage erteilt. Es hat festgestellt, dass der Grundsatz des Vertrauensschutzes dem Aus-

gleich nicht mehr realisierbarer Beiträge durch höhere Gebühren entgegenstehe. Das sah das 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg als Vorinstanz noch ganz anders. 

 

Für mehrere Aufgabenträger in Brandenburg, die ähnlich wie der WAV Havelland gehandelt 

haben, wird dies bedeuten, dass sie die nicht mehr erhobenen Beiträge künftig nicht mehr 
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durch höhere Gebühren ausgleichen können. Nun müssen zunächst die schriftlichen Urteils-

gründe des Bundesverwaltungsgerichts abgewartet werden, um daraus Schlüsse ziehen zu 

können. Auch hat das Bundesverwaltungsgericht die Sache zur erneuten Verhandlung an das 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen. Hier verbietet sich jedes vor-

schnelle Handeln, bevor nicht ganz klar ist, wie sich die Gerichte dann konkret geäußert haben 

bzw. noch äußern werden und auf welche Konsequenzen sich die Aufgabenträger einzustellen 

haben. 

 

Natürlich werden diese alles daran setzen müssen, die Feststellungen des Bundesverwal-

tungsgerichtsurteils umzusetzen. Von übereilten Schritten rät der Landeswasserverbandstag 

Brandenburg e. V., die Interessensvertretung der verbandlichen Wasserwirtschaft in Branden-

burg, jedoch ab. Vor einer genauen Analyse des Bundesverwaltungsgerichtsurteils kann eine 

Handlungsempfehlung nicht gegeben werden. 

 

Das schriftliche Urteil werde in wenigen Wochen erwartet. Wir hoffen sehr, dass die schriftli-

chen Urteilsgründe Klarheit bringen, erklärte Turgut Pencereci, Geschäftsführer des Lan-

deswasserverbandstags Brandenburg e. V. am Mittwoch in Potsdam. 
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